
Bodenfrage und rbeiterintereſſe
ter dieſem Ue. hat der Gewerkſchaftsſekretär Theodor Brauer eine
durch Aktualität der robleme ebenſoſehr wie durch umfaſſende Reich⸗

haltigkeit und tiefſchürfende Gründlichkeit der ausgezeichnete
Schrift veröffentlicht. Wir geben zunächſt deren Grundgedanken in
kurzer Uberſicht wieder.

Mittelpun alles Kulturſtrebens ſte der en und zwar der
an den Intereſſen des Geſamtwohles orientierte Menſch Die ge  1  1
Entwicklung und die Ausgeſtaltung des geltenden Rechtes hat ndeſſen dazu
geführt, daß cute der ſeine individuellen Erwerhs und Machtintereſſen
1  0 verfolgende inzelne in den Mittelpunkt des Wirtſchaftsleben
— iſt Infolgedeſſen le ſich die überwiegende ehrhei des Volkes
m ihren wichtigſten Ußeren Lebensintereſſen der entfeſſelten Erwerbsſu
einzelner Volksgenoſſen ilflos überantwortet. Das ittel *XAT 850½
aber, durch welches jene die Geſamtwohlfahrt ſchädigende Erwerbsſtreben
ſeine Herrſchaft Usübt, iſt nach ehre der Bodenreformer und auch Brauers
die willkürliche Verfügungsgewalt der Grundeigentümer über den oden
Daraus ird dann geſchloſſen, daß jede Geſellſchaftsreform, die der
Reform der Bodenbeſitz⸗ und ⸗rechtsverhältniſſe vor  ergehe, das E Ziel
aller ſozialen und wirtſchaftlichen Kultur erſehle

Die Verkennung der igenar des Bodens, ſeine Mobiliſierung, ſeine
Gleichſtellung mit der Ware hat den oden, der für das olk als
Urerzeuger von Rohſtoffen Uund Lebensmitteln, als Wohn⸗ und Werkſtätte
von höchſter Bedeutung 19 unentbehrlich iſt, den volkswirtſchaftlichen
Intereſſen der Geſamtheit und den privatwirtſchaftlichen
Intereſſen V einem Maße unterworfen, daß die Produktivität der Volks⸗
wirtſchaft, die m einer der Geſamtwohlfahrt entſprechenden Bedarfsver⸗
orgung des ganzen Volkes beſteht, zum Vorteil einer Minderheit
geſchädigt werden mu

Lebensmittel, Werk⸗ und Wohnſtätten erfordern bon den Konſumenten
eigende Aufwendungen. Die Arbeitskräfte werden QAbet teurer Überdies
berteuert die Preisſteigerung des Bodens den Unternehmern in unſern Städten
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und Großſtädten den Platz für ihre etriebe, erhöht die Produktionskoſten,
bringt in die Lage und Entwicklung der Unternehmungen ein großes Maß
bon Unſicherheit. Gelingt eine Steigerung der Produktivität, eine Ver
minderung der roduktionskoſten durch techniſchen Fortſchritt uſw., ſo
können die Unmittelbar Beteiligten eſſen nicht recht froh werden. Die
Unternehmer en gewaltige ieten ezahlen. Der Betrag der Lohn⸗
ſumme anderſeits, der Nominallohn, ſteigt tellei für den rbeiter, aber
die Preisſteigerung des unentbehrlichen Lebensbedarfs, insbeſondere die
Verteurung der Wohnung, entwertet wieder den nominellen Vorteil Real⸗
ohn und Nominallohn ſtreben auseinander. Und verbeſſert ſich auch die
Lebenshaltung teil⸗ und eitweiſe, ſo doch lede Gewähr für die Er⸗
haltung derſelben auf ihrer Höhe

Preisſteigerungen, m den objektiven Verhältniſſen keine Begrün⸗
dung finden, müſſen bedenkliche Rückwirkung auf das Kreditweſen aus⸗
üben Handelt 65 ſich aber Preisſteigerungen m ſo großem Umfange,
wie es bei objektid nicht begründeten Bodenpreiſen vielfach der Fall iſt,
dann ird die Ver  ung des Kreditweſens auf die Dauer dem ganzen
Wirtſchaftsleben den en Beſtand, die Gewähr ruhiger, ſicherer, gedeih⸗
er Entwicklung rauben.

ede Gewinnſtreben, das nicht innerhalb der Grenzen einer geſunden,
den Usglei zwiſchen Vorrat und Bedarf vollziehenden Spekulation leibt,
ſondern auf Beutegewinne Usgeht, ſtärkt die für das Volksleben
verhängnisvolle mammoniſtiſche Tendenz, jene en nach bedenklichen
Gewinnmöglichkeiten, wie dies für das moderne Wirtſchaftsleben faſt charak⸗
teriſtiſch geworden iſt Bei einer ungeheuern Maſſe von Fabrikations
artikeln, für die ein Bedürfnis oft erſt ünſtlich, nicht ſelten Unter Zuhilfe⸗
nahme der niedrigſten Inſtinkte des Menſchen werden muß leidet
ein großer eil des Volkes Unter dem ruck der Verteurung oder des
Mangels dem, was zur Ermöglichung und Erhaltung einer Ulture.
einwandfreien Lebensführung als unentbehrlich gehört Der gleiche QAde.
volkswirtſchaftlich ſchädlichen Gewinnſtrebens I in weitem Umfange
insbeſondere die Bodenſpekulation.

Iſt mit dieſen en die Grundauffaſſung der Brauerſchen Schrift
im allgemeinen gekennzeichnet, ſo kann 8 nicht mehr zweifelha ſein, wie
Brauer die heutige, peziell für das Wohnungsproblem hochbedeutſame
Steigerung der ſtädtiſchen en Uund Häuſerrente rklärt und
beurteilt
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Daß eimne gewaltige Steigerung der Bodenpreiſe den Städten, ns⸗
beſondere den Großſtädten tatſächlich Platz gegriffen, iſt nicht nur ſtadt⸗
ondern auch weltkundig Bei der Verwandlung bisherigen Ackerbodens

Bauland beim Übergang bom einbau zUum großſtädtiſchen Hochbau,
vom Wohnboden Geſchäftsboden jedesma ſchnellt der Bodenpreis die
Höhe Wir rauchen hierfür nur die bekannten Beiſpiele des Berliner
Kurfürſtendammes und des Hausvogteiplatzes als dort die Damenmäntel—
konfektion ihr Quartier Ug, Ebenſowenig kann die
Tatſache beſtritten werden daß die vielbeklagten Mißſtände ſtädtiſchen
Wohnungsweſen unmittelbarer oder mittelbarer Beziehung den ohen
Bodenpreiſen ſtehen

EsS en ſich inde weſentlichen zweir Gruppen Unterſcheiden die
nicht ohne Lebhaftigkeit ihre gegenſätzlichen nit  en über die Urſachen
der Bodenpreiſe vertreten aben

Die prechen bon „natürlichen“ mit der Entwicklung
der Städte verbundenen Erſcheinung die ohen Bodenpreiſe und die er⸗
teurung der ſtädtiſchen ieten ſeien die notwendige olge vbon Angebot und
achfrage ſowie des natürlichen Bodenmonopols

Hierher gehören nicht bloß bei der ache intereſſierte Geſchäftsleute des
Bodenmarktes Uund Mitglieder von Hausbeſitzervereinen ondern auch ſehr
chtbare Lehrer der Nationalökonomie, die zumeiſt Sinne der Iteren
liberalen Theorie umfaſſenderen, ſtärkeren Eingriffen der öffentlichen Ge⸗
walten das Wirtſchaftsleben überhaupt oder peziell hier geringe Neigung
entgegenbringen, mehr der ungeſchwächten rethei privatkapitaliſtiſcher Kräfte
vertrauen So Ludwig Pohle, Andreas oigt, eber uſw Auch
Ugen Philippovich konnte der vorliegenden rage für den gleichen
Standpunkt Anſpruch werden.

CEs ird bon dieſer eite ingewieſen auf die ſtarke und Anſammlung
der Menſchen den Städten auf die wertſteigernde Wirkung der Citybildung
unächſt für das Stadtzentrum, aber mit Rückwirkung auf den Wert auch
des nichtzentralen Bodens auf die 0  ende und echſelnde achfrage
nach Wohnungen Uſw Die Wohnungsproduktion habe ein großes ge⸗
ſchäftliches Riſiko tragen Durchaus angebracht ſei die Verteilung dieſes
Riſikos auf verſchiedene Perſonen, die elbſtverſtändlich alle bei dem Ge⸗
ſchäfte verdienen wollten Auch ſei nicht bloß der 0  ende Bodenwert
ondern auch die Steigerung der Baukoſten nfolge der ung der ne
und Materialpreiſe beachten Voigt) ewiß, die Spekulation ſpiele
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hier überall eine Rolle, der auboden nne hier und da ogar zum Spiel⸗
ball der Spekulation werden. ein man Tſe nicht übertreiben und
verallgemeinern. Die ilanzen der Bodengeſellſchaften eigten, daß die
Gewinne nicht allzu hoch ſeien, bei großem Riſiko und oft bedeutenden
Verluſten. Übertriebene Spekulation re 10 auch hier rivatwirtſchaft⸗
iche Schädigungen herbei, die dann bon ſelbſt Korrekturen erzwängen.
Das ſei jedenfalls er als der erſuch, die Privatſpekulation durch
ſtädtiſchen Bureaukratismus feſſeln oder ausſchalten wollen Schließlich
bleibe eachten, daß die Spekulation auch ertbolle Dienſte eiſte, indem
ſie das Land frühzeitig m größerem Umfang und darum illiger aufe,
abei ein Riſiko übernehme, wie *2 der gewöhnliche Bauunternehmer nicht
tragen nune Aufſchließung der Grundſtücke für den Bauzweck, Über⸗
nahme der Straßenbau⸗ und regulierungskoſten, unentgeltliche Hergabe
bon öffentlichen Plätzen, des Raumes für Kirchen und Schulen, das ſeien
doch unzweifelhafte Verdienſte der mit Unrecht angefochtenen Terrain⸗—
geſellſchaften.

Auf der andern eite ird das Steigen der Mietpreiſe, der ſtädti⸗
ſchen Bodenrente, enn nicht ausſchließlich, ſo doch mit beſonderem Nach⸗
druck auf Urſachen zurückgeführt, insbeſondere auf die pri⸗
bate Speku  ion, auf ſoziale und poſitiv re Ein⸗
richtungen, auf die Art und eiſe, wie man Angebot uUund rage
wirken ließ, wie Bauordnung, Stadtbauplan, Re

inſtitute auf die
Spekulation, den Grundſtücksmarkt, die Bauart, das Baugeſchäft und ſeine
Organiſation eingewirkt aben Auch die nhänger dieſer Auffaſſung
wollen die „kauſalen Zuſammenhänge“ Im Wirtſchaftsleben orſchen, aber
genauer als die Gegenſeite. Namentlich egen ſie Gewicht darauf, daß bei
Feſtſtellung „kauſaler Zuſammenhänge“ die Unterlaſſungsſünden der öffent⸗
en ewalten nicht überſehen werden.

Ein beſonders charfes Auge für künſtliche Bodenpreisſteigerungen aben
„Der unddie ſog Bodenreformer, eute Unter Damaſchkes Führung.

der deutſchen Bodenreformer le wie m ſeinem Programm el
„M der Grund⸗ und Bodenfrage den weſentlichſten eil des ozialen
roblems. Er T ein, daß der run und oden, leſe run
lage aller nationalen Exiſtenz, Unter ein echt geſtellt erde, das ſeinen
Gebrauch als Werk⸗ und Wohnſtätte befördert, das jeden ißbrau mit
ihm ausſchließt, und das die Wertſteigerung, die ohne Arbeit des ein⸗
zelnen erhält, mögli dem Volksganzen nützlich macht.“ Die richtige
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Löſung der Bodenfrage iſt im Sinne der Bodenreformer eine Kulturfrage
erſten Ranges. „Wo iſt der Fortſchritt der Kultur geblieben?“ rag
0 Damaſchke 1. Und er antwortet Dieſer Fortſchritt „iſt m der Haupt⸗
ſache bon dem oden aufgeſogen worden. Das tück nackten Sand⸗
bodens, auf dem die Berlin ſteht,‚ das bor auſend Jahren faſt
wertlos war, gilt eute rund 6000000000 ark! Rechnet man die
Grundrente 4/ des ertes, ſo ergibt ſich, daß die Menſchen, die
auf dieſer einen Uadratmeile unſeres Vaterlande wohnen, eben Und ar⸗

beiten, jährlich 240 000 000 Mark Grundrente aufzubringen aben,
jedem Arbeits  tage 800000 ark! Erſt enn bon dem Geſamt⸗

rtrage dieſe „Grundrentee entrichtet iſt, kann der in für die Inſtand⸗
altung und Erneuerung der Baulichkeiten, der aſchinen und Werkzeuge
und der ohn für jede Arbeit zur Verteilung gelangen  4 Was die
praktiſchen Reformvorſchläge betrifft, ſo t in der neueren Richtung der
Bodenreformer die Forderung des Gemeinbeſitzes iſ oden
hinter milderen Forderungen zur Man begnügt mit verſtärkter
ozialiſierung des Grundeigentums, einem vermehrten Aufſichtsrechte der
Allgemeinheit, mit der teilweiſen Überführung der iſchen Grundrente

die Allgemeinheit uſw
Einen hervorragenden, aber ſelbſtändigen 0 Unter den ämpfern
Wohnungsreform nimmt Rudolf er ein Er will ittel und

Urſachen prüfen, durch der Bodenſpekulation möglich geworden,
die Bodenpreiſe Und die ieten übermäßig teigern. Als be⸗
eichnet ETL einerſeits die Mietskaſerne, die durch verkehrte Bebauungs⸗
ne begünſtigt werde, anderſeits die ho 5 9 gli
keit, wie ſie ſich aus einer alſchen Organiſation uſeres Hypothekenweſens
ergebe. Die iſt Pfandrecht Grundſtücken Unter Einbeziehung
der auf dem oden errichteten Gehäude Das alte deutſche Recht kannte
ein beſonderes Pfandrecht al Gehäude Das heutige eutſche Recht aber
folgte dem römiſchen Superficies 8010 cedit Hieraus ergibt ſich
die Verſchmelzung bon Bauwert Uund Bodenwert Nutz und Frommen
geriebener Spekulanten Die nämlich durch infache Ein⸗
ragung in das vbon einer öffentlichen Behörde ge  rte rundbu Um
die Entſtehung einer mmer man ſich bei dieſer Eintragung

1 Die Bodenreform 61
er iſt nicht „Bodenreformer“.



284 Bodenfrage und Arbeiterintereſſe.

nicht Nach dem Prinzip der Priorität hat ferner die früher eingetragene
den Vorrang bor den ſpäter eingetragenen, die erſte Hypothek

vor der weiten uſw Die er iſt hier aber regelmäßig die des
Bodenſpekulanten, der beim Verkauf des Grundſtückes den hoch geſpannten
Bodenpreis dem Bauunternehmer kreditiert, oft auch noch das eld für
den Hausbau vorſchießt und durch Eintragung ins rundbu ſeine For
derungen ſichert. Falliert nun der Käufer oder pätere Eigentümer, dann
kann der Bodenſpekulant als glücklicher Beſitzer der erſten
oden und Haus das anze dem eit billigeren Preiſe der Ver⸗
ſteigerung übernehmen. eren ypothekengläubigern bleibt abei nur

oft das Nachſehen. Eberſtadt ordert nun bor allem eine grundſätz⸗
iche eidung wiſchen der Beleihung des Bodens und der ſchaffung
des Geldes zum Hausbau ieſe eidung habe ein Unſere Städte
geſchaffen, den Bürgerſtand der Feudalhörigkeit entwachſen aſſen auf run
des deutſch⸗rechtlichen Gedankens, daß das echt eſſen, der mit ſeiner
Arbeit Uund ſeinem das Haus baut, dem des Bodens vor⸗

gehen ſolle ieſe Auffaſſung hat Eberſtadt emperamentvoll alle
Angriffe verteidigt und 1 ihr, wie auch an der charfen Verurteilung des
Mietskaſernenweſen bis m die e  e Zeit feſtgehalten. Einen nlichen
Standpunkt nimmt der verdienſtvolle Senior der katholi  en Sozialpolitiker,
Ugen ger, ein. Auch Fuchs ertri Uund begründet ſe

ndig m
hervorragender Weiſe die Notwendigkeit der Wohnungsreform. Von andern
Theoretikern ſei noch Paul oig rwähnt, der m ſeiner Schrift über die
Grundrente und Wohnungsfrage in Berlin peziell den Einfluß der Bau⸗
rdnung auf den Bodenwert genauer nachzuweiſen verſucht hat Mit be⸗
ſonderem Nachdruck hat dann der larſte Denker Unter den eu  en ational—
ökonomen, agner, die Aufmerkſamkeit auf die gemeinſchädliche

Von den Männern derWirkſamkei des Spekulationsfaktors hingelenkt.
Praxis, we in der Kontroverſe über die Boden⸗ und Häuſerrente auf
derſelben eite ſtehen, erdien der ehemalige Oberbürgermeiſter bon Frank⸗
furt d. beſonders enannt werden: Adickes hält ebenfa die Speku⸗
lation für den hauptſächlichen run der ungeſunden Steigerung der
Bodenpreiſe. Das gleiche beſagt uch ein preußiſcher egierungserla
zUum Wohnungsweſen: „Die eute herrſchenden Mißſtände aben ihre Haupt⸗
Urſache m der ungeſunden Bodenſpekulation.“

Theodor Brauer befindet ſich alſo in der beſten Geſellſchaft, enn er

Und verteidigt ſeinen Standpunkt mitdie gleiche ertri
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großem Geſchick die andere Auffaſſung. Wir können hier nicht auf
alle Qbei berührten Fragen eingehen, en auch darauf verzichten, den
intereſſanten Darlegungen Brauers über die „Kettenberſchuldung“ des
ſtädtiſchen Bodens und der ſtädtiſchen Häuſer, die gewaltige, aktiſch Uun⸗

ablösbare und tändig ſteigende Verſchuldung der Häuſer olgen, über
den fälſchenden Einfluß der Übertaxierungen, die Schwierigkeiten, zweite
Hypotheken erlangen uſw Auch auf die einzelnen Reformvorſchläge
zum Wohnungsweſen rauchen wir nicht n  er einzugehen; wir aben
ſie zum größten eil chon m verſchiedenen lteren en dieſer
Zeitſchrift behandelt. Anderſeits verzichtet Brauer in ſeiner Schrift auf
die detaillierte Behandlung beſtimmter Reformmaßregeln. Seine Schrift
will nur „eine er Einführung“ ſein. Sie ſoll die Tbeiter zur ennt⸗
nis „der Zuſammenhänge des Ganzen“ ühren, und zwar im Hinblick auf
die geſamte Bodenfrage, enn auch die Wohnungsfrage abei naturgemäß
einen breiten Raum einnimmt.

Brauer iſt der Gefahr entgangen, über der etonung der Notwendig⸗
keit einer egelung der Bodenfrage alles andere, was bisher für oziale
Reform geſchehen, gering ſchätzen Er rkennt die Bedeutung der rbeiter⸗
ſchutzgeſetzgebung und der ſozialen Verſicherungsgeſetzgebung Im vollen
Maße wie auch ein klares Verſtändni beſitzt für den ohe Wert
der Arbeiterorganiſationen. ein das „Weſentlichſte“ und „Notwendigſte“
habe doch noch geſchehen Und dieſes Weſentlichſte und No

endigſte
rblickt eben V der egelung der Bodenfrage. Die Wohnungsfrage

B., die uUuns ſo ſehr auf den Nägeln brenne, müſſe doch eigentlich aller
Kulturarbeit vorangeſtellt werden. anche, deren Standpunkt wir aber
nicht teilen, werden chon in dieſer charfen etonung der Wohnungsfrage
und der Bodenfrage überhaupt eine gewiſſe Übertreibung nden wollen

iellei ieg aber die Gefahr der Einſeitigkeit für Bodenreformer
und deren Gegner eher anderswo. Den Bodenreformern gilt die beute⸗
üchtige Spekulation als Haupturſache der ohen Preiſe des ſtädtiſchen
Bodens, wenn ſie auch das Einwirken natürlicher Urſachen nicht beſtreiten.
Auf der andern ette ird der Nachdruck gerade auf die natürlichen Ur
en gelegt und der Spekulation eine mehr nebenſächliche Bedeutung bei.
emeſſen, obwohl Philippovich das Entſtehen und die Wirk⸗
ſamkeit wenigſtens okaler Monopoliſierungen nicht beſtreitet Da ieg
denn offenbar die Gefahr nahe, daß die einen die Bodenſpekulation
hoch, die andern aber umgekehrt gering anſchlagen Guſtav Schmoller



286 Bodenfrage und Arbeiterintereſſe.

hat ogar gemeint, die Verſchiedenheit des Urteils re ſich zum Eeil auf
Verſchiedenheiten der okalen Beobachtung zurück 1: „Der eine hat Gegenden
und Städte bor ugen mit mäßiger oder gar ſtillſtehender Grundrente,

eine große Spekulation der ehrwer weſentlich olge der Straßen⸗
und Hausbaukoſten iſt; der andere hat die Gegenden und Städte beob⸗
a  et, die Spekulation Und die Bauordnung ganz andere ſind, wo
ein ſtarkes Mißverhältnis von Angebot und achfrage, eine ehr ſtarke
Monopolrentenbildung, 10 ihre Steigerung durch gefälſchte axen und
künſtliche Preistreiberei vorhanden hne den Einfluß bon Ver⸗
ſchiedenheiten V der otalen Beobachtung beſtreiten, ird nan aber
iellei bezweifeln ürfen, daß damit eine bolle Erklärung der Kontro⸗
verſe gegeben ſei Die auf beiden Seiten führenden Geiſter aben doch
ſchließlich die leichen Städte und Großſtädte bor Uugen gehabt bei der
Aufſtellung ihrer Theorien. Auch ſtehen ohne Zweifel gewichtige prin⸗
ipielle Gegenſätze im Hintergrunde der Kontroverſe. Auf der einen elte
ehe wir eute, die im Sinne der en liberalen Ule die Preis⸗
bildung dem Geſetze bon Angebot und rage Unterſtellen und bon
dem unbehinderten alten dieſes Geſetzes auch für die Geſtaltung der
Bodenpreiſe Im weſentlichen das eſte erwarten. Die andern ſind in ihrem
Vertrauen auf dieſes Geſetz wankend geworden. Sie lauben ehen nicht,
daß Angebot und rage immer der richtige Ausdruck ind bon Vor⸗
rat und Bedarf. Sie ſind überzeugt, daß eine Preisſteigerung möglich
iſt ohne entſprechende Wertſteigerung, daß das ſpekulative oment die
Preisbildung älſchen kann, daß die Konkurrenz keineswegs immer über⸗
mäßige Forderungen auf das richtige Maß zur daß die Kon⸗
kurrenten nicht immer Wettbewerber, ſondern nicht ſelten und peziell hier,
wie der Name beſagt, „Mitläufer“ und Mitbewerber ſind den gleichen
ungebührlichen Vorteil, ſich darum gegenſeitig nicht ins Gehege kommen.
Gleichwohl wird, wer objektiv Urteilen m  E, iellei doch eneigt ſein,
auch dem Einfluß „natürlicher“ Momente auf die Preisbildung wenigſtens
größere Bedeutung beizumeſſen, als dies ſonſt ſeitens der Bodenreformer
meiſt geſchie

Grundriß II 448
Die Auffaſſung Friedrich von Wieſers, Theorie der eſellſchaftlichen Wirt⸗
m „Grundri der Sozialökonomie“ (1914) 366 Für den einzelnen Fall

ette übrigens auch von Wieſer nicht die Möglichkeit der Monopolbildung und
einer Ringbildung der Spekulanten
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Die Grundrente iſt ein unearned increment; ſie muß Unterdrückt

werden, eil ſie ngere iſt So enr George gelehrt. Das
war ganz folgerichtig gedacht, man mit George die Arbeit als ein⸗
zigen Rechtstitel des Eigentums gelten en will hne daß die heutigen
Bodenreformer alle und in allem den extremen Standpunkt Georges teilen,
aben ſeine Lehren doch einen unverkennbaren Einfluß auf ſie ewahrt
Der ſchwache un in den bodenreformeriſchen Syſtemen iſt zunächſt ihre
Haltung gegenüber dem induſtriellen und merkantilen Kapitale. Man glaubt
George oder Flürſcheim reden zu ren, enn ama  e ag das Kapital
habe bei allem Riſiko, das tragen hat, im Durchſchnitt keinen weſentlich
größeren Anteil 1 dem Ertrage der Volkswirtſchaft rlangt „Man rage
die „Unternehmer“ in Gewerbe und Handel, die ni weiter beſitzen als
Kapital, wie er 68 iſt, für Gebäude, Werkzeuge, Maſchinen uſw eute
nur Verzinſung und Amortiſation gewinnen.“ Hat nicht aber auch die
Landwirtſchaft oft Unter ſchwierigen Verhältniſſen eiden? enn dieſe
nur der induſtrielle Unternehmer? Und ehen wir bom Betriebskapitalab, hat nicht insbeſondere das mohbile Kapital *2 verſtanden, ſich ſehr
beträchtliche „Anteile an dem Ertrage der Volkswirtſchaft“ ſichern?
Auch VN dem Anſturm die Grundrente gehen die Bodenreformer
viel weit: „Die Grundrente iſt allein eim Produkt der Zuſammenarbeit
aller“, ſagt ama  e „Das iſt die Bodenreformlehre: leſe Grund⸗
rente iſt oziales igentum. leſe Grundrente ſoll durch irgendwe  e
Reformarbeit möͤglichſt für die Geſamtheit, die die Grundrente allein

zurückerrungen werden. edem das Seine! Dem einzelnen den
möglichſt vollen Ertrag ſeiner Arbeit und ſeines Kapitals! Aber auch
der Gemei was ſie allein hervorbringt“ uſw Das geht offenbar

weit Auch wir agen edem das Seine und eben darum dem
Grundeigentümer die Grundrente! Iſt das Privateigentum
Grund Und en echtlich begründet, dann a u die Grund⸗
rente!

Was zunächſt die Grundrente betrifft, ſo beſteht ieſe
ſowo in der abſoluten wie in der relativen orm echt Der
Grund und oden hat eine eigene Produktivität, enn ieſe auch der
Befruchtung durch Kapital und Arbeit bedarf. Darum hat der Eigen⸗
mer des Bodens auch einen Anſpruch auf entſprechende Wiedervergel⸗

Bodenreform 60 a. O 61
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tung für den Anteil, welchen die produktiven Kräfte des Bodens an der
Erzeugung der Früchte aben, mag den oden verpachten oder ſelbſt
bewirtſchaften. Und rfreut ſich der oden einer beſonders günſtigen Lage
oder höheren natürlichen Fruchtbarkeit, ſo ird ſein Eigentümer auch eben
als Eigentümer die Differentialrente, die relative ente, die ihm im
erglei mit andern weniger günſtig ausgeſtatteten Grundſtücken zukommt,
mit echt beanſpruchen können Wer die ſache beſitzt, dem gehört auch
die Wirkung Das gilt ſowohl vbon der abſoluten wie bon der relativen
ente. Es andelt ſich m beiden en eine Folgerung aus dem
Eigentumsrechte.

Und nun die ſtädtiſche Bodenrente Sie beruht nicht auf der
natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens, ondern auf der Möglichkeit, eine
Bodenfläche ledigli min ihrer Eigenſchaft als Platz einer Einkommens
quelle machen. Dieſe Möglichkeit hat einen Wert Das Entgelt hier⸗
für bildet einen Beſtandtei der Haus⸗ bzw Wohnungsmieten. Auch wer
m ſeinem eigenen wohnt, betrachtet den Rentenbetrag als Ein⸗
kommen, indem die erlangende lete erechnet, m welcher
dann die Grundrente ihrem Betrage nach enthalten iſt Soll die Grund—
rente iſoliert dargeſtellt werden, dann ird man von dem wirklich ge
zahlten oder durch Schätzung feſtgeſtellten Geldwerte des ganzen Beſitz⸗
tums den Wert der Ulichkeiten abziehen en Der UÜberſchuß
den Bodenwert dar erſelbe nthält regelmäßig auch den Kapitalwer
einer bordem vorhandenen ländlichen Grundrente, die jetzt mit der ſtädti⸗
ſchen Grundrente m eines zuſammengefloſſen iſt Der Kapitalwer der
nunmehrigen ſtädtiſchen Grundrente aber eſtimm ſich nach dem Boden⸗
erte des ſtädtiſchen Bodens, wobei die Berechnung einen Durchſchnitt
der tatſ

1 gewonnenen, nicht immer gleichen Grundrente m längere
Zeitraume zugrunde egen hat Alles dies bleibt Uurchaus normal,
olange nur Übereinſtimmung herrſcht zwiſchen Preiſen und
erten

Infolge der modernen Stadt⸗ und Großſtadtbildung erhält nun die
Grundrente einen ſteigenden Wert Der ſtädtiſche Standorts⸗ oder ohnungs⸗
oden iſt teurer als das landwirtſchaftlich benutzte run Das ſtädtiſche
Haus 1* eine höhere ente ab als der Acker Der ſtädtiſche oden hat
einen größeren Wert als der oden Iim orfe, der großſtädtiſche, ceteris
paribus, einen höheren als der kleinſtädtiſche. Innerhalb derſelben
ird ſodann eine mit Rückſicht namentlich auf Geſchäftszwecke günſtige
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Lage den Wert, eil den Ertrag der Gebäude bzw des Wohnungsbodens
erhöhen. Es ergibt ſich daraus eine relative ente, eine Differentialrente,

Die„Grundrente der Lag  74 auch „beſondere Standortsrente  7 enannt.
gewaltigſte Steigerung des Bodenwerte aber el das Herz der Groß

auf Hat die Grundrente Unſere induſtrieſtaatliche Eni⸗
wicklung vorausgeſetzt Unter dem ruck der achſenden Bevölkerung —

und für ſich ſchon eine ſteigende Tendenz, ſo rt der äußerſt lebhafte
Wettbewerb peziell den im Innern der befindlichen oden, die
Umbildung der entral gelegenen Wohnvierte m Geſchäftsviertel (City), die
Steigerung des ertes und der Preiſe gerade der Geſchäftslokalitäten da⸗
ſelbſt einer erſchreckend raſchen und ſtarken ung der ietpreiſe,
und da der Utzungswer die reelle Grundlage für den rei eines Grund⸗
ſtückes ildet, dement  rechend 3u einem ebenſo apiden Emporſchnellen der
Bodenpreiſe. Übrigens nden ſich ieſe rieſigen Preisſteigerungen nicht
bloß bei dem zentral, ondern auch bei onſt günſtig gelegenem oden
(Berliner Weſten)

Man mag nun, 1e nach ſeinem beſondern Standpunkt, in dieſen Preis⸗
und Rentenſteigerungen eine Licht⸗ oder Schattenſeite der Großſtadtbildung
erblicken, ieſe ſe als lück oder Unglück betrachten, 2 leiben zunächſt
doch die moderne Großſtadtbildung einmal vorausgeſe „natürliche
aktoren, deren berechtigter Einfluß auf Wert und rei des Bodens und
der Wohnungen (Steigerung der Baukoſten durch ung der ne und
Materialpreiſe mit eingeſchloſſen) nicht beſtritten werden kann. Was aber
ſehr eklagen, verwerfen, mit Entſchiedenheit zu bekämpfen iſt da
iſt die kü ſt f ＋ in der Preisbildung. Philippovich
Tte MN ſeinem eferate über die Wohnungsfrage bei den Verhandlungen
des Vereins für Sozialpolitik ünchen im nicht der
Bodenwert eſtimme den ietzins, ondern umgekehrt, der le  er be⸗
ſtimme den Bodenwert, der Bodenwert aber werde rzeugt durch den Wert⸗
erzeugungsprozeß des iſchen erkehrs; der Bodenpreis ſei eine unktion
des Mietpreiſes. Ganz ichtig! der Bodenwert wird durch den Wert⸗
erzeugungsprozeß des ſtädtiſchen erkehr rzeugt Die Bodenpreiſe aber
m ihrer übermäßigen Höhe ſind nur zu oft Produkt künſtlicher Urſachen,
einer beuteluſtigen pekulation. Da iſt dann nicht mehr der

Darauf hat Paul Voigt ſchon hingewieſen.
riften des Vereins für Sozialpolitik XCVIII (1902)

Stimmen der Zeit. 93.
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Bodenpreis eimne Funktion des ietpreiſes ondern umgekehrt der hohe
Mietpreis eme unktion des überſpannten Bodenpreiſes

Um die entſprechende Grundrente realiſieren dazu muß der Miet⸗
als Rentenquelle dienen Die Spekulanten verſtehen eS den

oden namentlich der Stadtgrenze feſt ihre Nde bringen Sie
beherrſchen, elingt das monopoliſtiſch die Preisbildung des Bodens ami
aber auch die Höhe des erzielenden Ertrags aus oden und Uden.
Sie ſchaffen keine neuen erte, wohl aber Preiſe die den erten boraus
eilen, dieſe überſteigen, Preiſe, die der ealt gegebener Ver

niſſe
überhaupt keinen oder wenigſtens noch keinen 1½ beſitzen Die Miet⸗
ſteigerungen Innern der wecken die Spekulation an der ſtädtiſchen
Peripherie, indem ſie die Ausſichten auf ein Hinauspilgern der Bevölke⸗
rung die or röffnen Es entwickelt ſich dort nicht ſelten ein

förmlicher Handel mit Terrains“ Terraingeſellſchaften inge vbon Speku⸗
lanten bilden ſich, Land für „Bauſtellen“ aufkaufen Faſt jede
Großſtadt wurde ſo durch Ein and von Spekulationsland ockier welches
ſo ange „Qus dem Markt“ gehalten ird (Ausſchaltung des Geſetzes von
Angebot Und rage durch kapitaliſtiſche Händel) bis der ohnungs⸗
bedarf der achſenden Bevölkerung den Verkauf mit rößtem Gewinn eLr⸗
au Arbeit erfordert oden nicht Solange der oden nach den
niedrigen en des agrariſchen Bodens beſteuert wird 1 bilden auch die
Steuern keine beſondere Laſt Die rhöhung der Selbſtkoſten aber durch den
Zinſenzuwachs der Zwiſchenzeit bis zur Veräußerung des Bodens nde ihre
Deckung dem zukünftigen Preiſe und bleibt ganz außer Verhältni
dem erſtrebten, Ausſicht ehenden Und mit der Zeit wachſenden Gewinne

Beſondern ank chuldet der Spekulant noch der a enn
ieſe geſtattet den Bau bis hoch die aufzutürmen Dadurch ird
*2 möglich, das Gelände bis zum Ußerſten auszunutzen, Uund dem eku
lanten fällt allen andern Rentenbeträgen noch die „Kaſernierungsrente“
(Eberſta den Schoß Cs kann keine L  ere Fälſchung geben als
das Schlagwort „Die ohen Bodenpreiſe erzwingen die Mietkaſerne

74

7
ſeiner Anwendung auf die ſtädtiſ Peripherie. „Das Umgekehrte iſt der
Fall der wang der künftigen Mietkaſerne wird dem Boden—
rei antizipiert. 74

Städte haben eine Beſteuerung der Bauſtellen als ſolcher eingeführt
2 Wagner, Wohnungsnot und ſtädtiſche Bodenfrage Art run  —  —

befitz (Bodenrechtsordnung Handw der Staatsw IVꝰ 739 VB
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Hiernach indet auch die Auffaſſung, welcher Philippovi auf der
ereits erwähnten Generalverſammlung des Vereins für Sozialpolitik Aus⸗
druck verlieh ihre Berichtigung. Philippovich meinte nämlich, die Quelle
des ſteigenden Bo den  ertes iege in den inneren ezirken, Im
Zentrum der ort bewirke das Zuſammendrängen der kauf
männiſchen und induſtriellen etriebe, daß eine Konkurrenz den Boden
0  nde, die dem Hausbeſitzer die Möglichkeit gebe, eigende ieten
erzielen; erſt enn dort die Preiſe unerträgli ſeien, wandere die Be⸗
völkerung m die Außenbezirke. ewiß, 8 Tde der natürlichen Entwick⸗
ung entſprechen, daß bom Stadtzentrum aus den Außenbezirken hin
regelmäßig eine Abſtufung der ietpreiſe rfolge ein das verhindert
eben vielfach die Spekulation, der Peripherie eine Preisentwi
lung hervorruft, die wieder in der umgekehrten Richtung, bon den Ußen⸗
ezirken zUum Stadtmitte hin, die Preiſe n die Höhe treibt Das ma
denn auch Lujo Brentano auf erſelben Verſammlung ſchon eltend Philip
obi ſo agte er 2, möge wohl recht aben hinſichtlich des hiſtoriſchen
Vorganges: die Mietſteigerung im Innern der Städte ſei das rſte, Und
ſie rufe dann die Spekulation der Peripherie hervor. ein dieſe
Spekulation der Peripherie der Städte ſei doch nicht oge Konſequenz
der ewegung im Innern, ondern auch Urſache ſowohl der Preisſteige⸗
rungen im Umkreis großer Städte, wie ſie enſa auf die ieten VN-i.
Innern der Städte zurückwirke. Der Mann, der in der Stadtmitte wohne,
werde nfolge der Verteurung der Wohnungen der Peripherie ſo
länger ſeine Wohnung im Zentrum ehalten wollen und ſo zur weiteren
Mietſteigerung im Innern beitragen.

ind aber die Gewinne jener Bodenſpekulanten wirklich ſo gro Iſt
doch ein durch Gründlichkeit ſeiner Forſchungen und Objektivität ſeines
Urteils ausgezeichneter Volkswirt, eber, m ſeiner Schrift „Über
Bodenrente“ dem rgebnis elangt, daß die Geſamtverluſte der ſog Terrain⸗
geſellſchaften (unter Ber

ſichtigung der Zinsverluſte) die geſamten Gewinne
dieſer Geſellſchaften nicht unweſentli überſtiegen. eher hat reilich nicht
überall Glauben gefunden für ſeine Aufſtellungen. So laubte Eſch
wege in ſeinem Buche über 72

oden⸗ und Hypothekenprobleme“ darauf hin
weiſen m  en, daß die in der Offentlichkeit erſcheinenden Geſchäftsberichte
der Terraingeſellſchaften wenig zuverläſſig ſeien. Er meint, gar manche

riften des Vereins dQ. d. Ebd 116
20 *
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dieſer Geſellſchaften verſtünden es vortrefflich, ihre tatſächlich gemachten Ge⸗
winne n raffinierteſter Weiſe verſchleiern und bei angebli verluſt
reichen Geſchäften Vi Wirkli  el große Gewinne machen. ohlmann
aber ie. gerade m den ſog „verluſtbringenden“ errainſpekulationen „von
allen Schädlingen Wirtſchaftskörper die ichſten“ Auch Brauer
nimmt den gleichen Standpunkt ein. In der Tat, würden ſich immer
wieder nele Spekulantengeſellſchaften ilden, enn die Ausſicht auf Ver⸗

größer Are als die Hoffnung auf Gewinn? Gebrannt Kind cheut
das Feuer. Das gilt für niemand mehr als für die ſehr klug berechnen⸗
den Spekulanten. ürden ferner Banken und Großbanken ohne ſicheren
Gewinn ſich 10 „bankwidrig“ (Schulze⸗Gävernitz 0 an der Bodenſpeku⸗
lation nur eshalb ſich beteiligen, mitzutragen elde der
Spekulanten? Gewiß, die Möglichkeit des Verluſtes iſt mit jeder etu
lation berbunden. Doch dürfte ein Großſpekulant (Georg Haberland) recht
aben, enn ſagt Es mag zahlreiche Beiſpiele geben, un denen
Spekulationen nicht den gewünſchten Erfolg gehabt aben, ſo iſt doch in
der ehrza der Fälle derartigen Terrainbeſitzern außer der landesüblichen
Verzinſung ein ganz erheblicher Gewinn bei dieſer Spekulation
verblieben

Die Bodenreformer aben nun ein beſonderes Heilmittel die
Bodenſpekulation darin nden vermeint, daß durch n E

Wẽ 7— 8 das ntereſſe ſpekulativer Steigerung der Boden⸗
preiſe beſchränkt werde CEs entſpricht Urchaus der Rechtsüberzeugung des
Volkes, daß im Steuerweſen auch die Art des Einkommens berückſichtigt
erde, die Anſtrengung des Erwerbens und die Uelle des rwerbe
Reines Renteneinkommen ird billigerweiſe ſtärker ela als Arbeits⸗
einkommen; das gleiche gilt bon Konjunkturgewinnen (Kriegsgewinnen),
Spielgewinnen dgl Man egegne aber zuweilen V der Begrün⸗
dung der Wertzuwachsſteuer nicht ieſer, ſondern einer andern Beweis
ührung, die alſo lautet Der Wertzuwachs iſt „Erzeugnis“ der gemein⸗
heit, geſellſchaftlicher Tatſachen. Alſo kann die Allgemeinheit dieſen Wert⸗
zuwachs auch für ſich mn Anſpruch nehmen und ihn inwegſteuern. Dieſer
Beweis In aber nicht unbeträchtlich Er paßt zunächſt gar nicht auf
die Bodenſpekulation, die man doch beſonders treffen mo Deren Ge⸗
winne reichen eit über das hinaus, was ſich durch geſellſchaftliche Tat⸗

Die eutſche Kreditbank, un „Grundri der Sozialökonomie“, Abt. (1915)
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begründen läßt Wäre ſodann die Beweisführung richtig, dann
folgerichtig aller und jeder Gewinn, der durch geſellſchaftliche Tat⸗

en veranlaßt oder mitveranlaßt wird, bon der Allgemeinheit ganz oder
zum entſprechenden eil m Anſpruch werden können. Und was

gehört denn nicht dazu Iim ganzen Bereich der Einkommens— und Vermögens⸗
ildung? Schließlich die Allgemeinheit, einen durch geſell⸗
ſchaftliche Tatſachen veranla  en Wertzuwachs als ihr Erzeugnis!
m Anſpruch nimmt, auch für den durch geſellſchaftliche atſachen herbei⸗
geführten („erzeugten“) Schaden aufkommen. Als in ainz der Bahnhof
vom ein verlegt Urde, ieg der Bodenwert dort, wo jetzt der Bahnhof
iſt, ſehr bedeutend im erte Niemand aber hat irgendwie 3 für not
wendig gehalten, den ſtarken Wertverluſt, den die m ein gelegenen
Hotels erlitten, rſetzen

ewiß, eine richtig durchgeführte Wertzuwachsſteuer mag gerechtfertigt
ſein. Auch em * ſich, daß die Städte durch Bodenerwer ſich Ein⸗
fluß auf die Preisbildung verſchaffen. ein gebrau man nicht
noch wirkſamere Maßregeln? Verdienen denn die Spekulanten nicht irekte
Bekämpfung? Da ſteigen die Preiſe für unentbehrliche er Unter dem
Einfluß von Spekulation und Bauordnung einer Höhe die m
geſellſchaftlichen Tatſachen, in dem Wachstum der ſtädtiſchen Bevölkerung Uſw
m n  en Aufwendungen keine Begründung mehr nde Der rei
verletzt das Aquivalenzgeſetz, ſetzt einen fiktiven ehrwer voraus, der
un durch den Spekulationsfaktor geſchaffen iſt, rivate orteile,
die aber für die Allgemeinheit eine ehr reale Belaſtung, ein wirkliches
Paſſiv der Volksw

wirtſchaft edeuten

„Das Steigen der auplätze der Städte chließt durchaus nicht eine ent⸗
ſprechende ung des Wo  andes des ganzen Volkes ein, ondern
nur eine privatwirtſchaftliche der momentanen Beſitzer, eil der
Vorteil der ohnungs⸗ und Mietpreiſe der Hauseigentümer den Nachteil
m ſich chließt, daß die übrigen Bewohner der en  rechen höhere
usgaben für ihr Wohnungsbedürfnis zu machen aben  7 So rteilt Conrad ?
Nach Lexis kann der geſteigerte ert des ſtädtiſchen Bodens, ſoweit ELT

wenigſtens aus der poſitiven Nützlichkeit tn Verbindung mi
ſeiner Seltenheit im freien erkehre, wie für alle andern nicht eliebig ver

mehrbaren üter, ſich et, in das ationalvermögen als realer Aktivpoſten
Die Beweisführung verwechſelt occasio und U  5* nla und Wirkurſache

.  2 an der Staatsw 13 222
Allgem olkswirtſchaf

ehre? (1913) 185
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eingeſtellt werden. Das mag richtig ſein, enn tan eben das Volksvermögen
als reinen Zahlbegriff Auffaßt und ihm alle Tauſchwerte zuzählt, die Im
Beſitze der Be  erung ſind Der abſolute Betrag des Volksvermögens, der
abſolute Volksreichtum iſt aber eben noch kein ſicherer Maßſtab zur Beurteilung
des Volkswohlſtandes, auf welchen Conrad ezug nimmt Warum? Weil
der abſolute Volksreichtum ni beſagt über die tatſächliche Verſorgung der
Volksgeſamtheit mit den zu rer Bedarfsdeckung erforderlichen ebrauchs⸗
gütern. Die roßſtadtbildung, wie ſie tatſächlich orliegt, iſt Unter dem
Geſichtspunkte der Geſamtwohlfahrt des Volkes nicht ohne düſtere Schattenſeiten.
Schon die vorſichtige Art, wie exi ſich ausdrückt, legt uns die Vermutung nahe,
auch eLr würde peziell den zweifelhaften Poft der durch ungeſunde oden⸗
ſpekulation erworbenen Werte doch nicht gerade ohne beſchränkende Erklärung
Unter die ktiven Poſten des „Volksvermögens“ gerechne haben .

Juſtus er hat das igentum eine „Staatspfründe“ enannt. Der
gleiche Gedanke nde ſich manchmal in den riften der Bodenreformer.
Sie prechen dem Staate ein „Obereigentum“ (dominium album)
peziell run und oden Dieſes ſtaatliche Obereigentum aber
iſt Oße Fiktion ohne jede Begründung, und dazu eine recht gefährliche
Fiktion Das igentum iſt Gottes ehen, der Eigentümer aber kein ehns⸗
träger des Staates Die Unterſcheidung wiſchen Ober⸗— und Untereigentum

ihren Platz Iim Lehnsweſen, im Verhältnis des Grundherrn zum
Kolonen tellei ird in Zukunft der Begriff des geteilten Eigentums
ſeine Auferſtehung feiern und der Produktivgenoſſenſchaft eine beſſere run
lage bieten, als Laſſalle ihr zugeda hat Was aber die Bodenreform mit
Recht ordert eine der Geſamtwohlfahrt genügende ſtaatliche egelung des
Erwerbs und Gebrauchs des ribaten Grundeigentums, Schutz Miß
rau dazu bedarf eZ keines ſtaatlichen Obereigentums. CEsS genügt
vielmehr 19 die Jurisd 1 *3 1 1 11 des Staates gegenüber den
Staatsbürgern Der Thomas? chreibt dem Staate geradezu die
zu, die Iim Privateigentum ehenden er dem gemeinſamen 0 aller
dienſtbar machen. Das gilt insbeſondere vom oden bei ſeiner ohen

aber nicht auch der den agrariſchen Produkten gewährte Zollſchutz
einer künſtlichen Steigerung des Bodenwertes? Nein. Er verhindert nur eine
Wertverminderung des Bodens Und zwar ird derjenige, der die Einfuhr
ausländiſcher odu  —— die uim Inlande ganz wohl hätten produziert werden önnen,
nicht gerade als „natürliche“ Tatſache betrachtet, un dem Zoll einen Schutz
„künſtliche“ Wertverminderung erblicken dürfen Das iſt der Standpunkt aller
derer, die der relativen Autarkie der Volkswirtſchaft das Wort reden.

Quomodo uSUS propriarum possit Heri communis, hoe pertinet
ad providentiam 0nI legislatoris. Comm. Iin Aristot. Polit lib 2, leet



Bodenfrage und Arbeiterintereſſe. 295

volkswirtſchaftlichen und politiſchen Bedeutung als unentbehrliche Unterlage
der Seßhaftmachung Und aller öheren Kultur Was aber bisher gefehlt
hat, das war gerade der angel einer energiſchen Geltendmachung jener
ſtaatlichen Urisdiktionsgewalt jede Spekulation, die ohne volkswirt

wertvolle eiſtung nur auf Beutegewinn ausgeht. Ein Haupt⸗
hindernis war die tatſächliche Herrſchaft des freiwirtſchaftlichen rinzi
ein lindes Vertrauen auf das freie le der Kräfte. Hoffentlich aben
hier die Erfahrungen der Kriegszeit einen vollſtändigen andel vorbereite
icht als ob die Preisbildung m normalen Friedenszeiten aatliche Auf
gabe ſei Hö

preiſe, Preistaxen ſind Ausnahmemaßregeln, die allenfa
durch außergewöhnliche Ver

niſſe gerechtfertigt werden können Nein,
die Preisbildung iſt eine geſellſchaftliche un  10n Aber der
aa kann nicht ulaſſen, daß die Preisbildung durch gewinnſüchtige
Spekulation ge werde, insbeſondere ſowei notwendige Bedarfs⸗

Die mittelalterliche Stadtgewa ſich darum9  er in rage ſtehen
eln Aufſichtsrecht über die Preisbildung der Zünfte vorbehalten. Möge
auch die Zukunft geeignete ittel und Wege nden, das Volk durch
ein Zuſammenwirken bon Q Und Geſellſchaft bor Ausbeutung durch
rivate Gewinnſucht bewahren! Die auri fames darf m keiner
geſunden Volkswirtſchaft unbegrenzte Möglichkeiten en Es genügt nicht
eine Feſtſetzung vbon Profitgrenzen oder die Hinwegſteurung über⸗
mäßiger Gewinne, die Mar  reisbildung ſelbſt bedarf einer ausreichenden
Kontrolle, das Volk gewiſſenloſe emente ſchützen

Wenn wir den überaus reichhaltigen Inhalt der Schrift Brauers über⸗
licken, ſo gewinnen wir den Geſamteindruck, daß zwar vieles in der
modernen Großſtadtbildung verpfuſ und erſäum wurde, daß aber die
Ausſicht auf eſſerung der Verhältniſſe noch keineswegs verſchloſſen iſt
Gerade jetzt bemüht ſich die preußiſ Geſetzgebung wieder, beſſernd m die
Wohnungsverhältniſſe einzugreifen. Das Verdienſt Brauers bleibt es, daß eL

peziell die Arbeiterſchaft für Reformfragen auf dieſem Gebiet zunächſt
intereſſiert. Die rbeiter en m der Tat das ichtige Verſtändnis
gewinnen, wie die ohen Boden— und Mietpreiſe eine Geißel ind für ſie ſelbſt,‚
aber auch für die Unternehmer Sie en erkennen, wie vorteilha eS für
ſie wäre, bor der Stadt Iim leinen Quſe wohnen, Frau und
Kinder den Garten eſtellen und einen Teil des zum eben No  endigen

In die Großſtädte ilgern immer wieder Scharen bon Menſchen,
Und zwar Menſchen der produktivſten Altersſtufen (von 20—35 Jahren).



296 Bodenfrage und Arbeiterintereſſe.

Wie glücklich würden leſe Menſchen ſein, enn ſie in der ländlichen
Heimat eine befriedigende xiſtenz, die Möglichkeit des wir  aftlichen Auf⸗
ſtieges hätten finden önnen! Der Wert der nun einmal die Groß⸗

gebundenen Arbeit würde anderſeits durch die verminderte Konkurrenz
nur gewinnen können Auch für die Volksgeſamtheit iſt das Emporwachſen
immer Großſtädte und ihre gewaltige Zunahme Bevölkerung
wahrhaftig kein egen Die höchſten er des menſchlichen Lebens leiden
darunter. Der ſittlichen und körperlichen Geſundheit ſind die Großſtädte
wenig forderlich, enn nicht geradezu Krebsgeſchwüre im Vo  rper
Wir billigen es darum, daß Brauer für alle jene ittel eintritt,
eine Dezentraliſation Im Wohnen und irken der Be  erung
befördern können: ärkung des Bauernſtandes und Ausdehnung desſelben,
enn auch der Großgrundbeſitz un beſtimmten Grenzen ſeine volkswirtſchaft⸗
iche Bedeutung Uund Berechtigung bewahren ird Aber e8 iſt ganz richtig,
daß Brauer die innere Koloniſation Qarm befürworte und ebenſo die
Heimſtätten⸗ und Allmendenbildung. Nur glauben wir, daß Brauer die
Möglichkeit einer induſtriellen Dezentraliſation Unterſchätzt. Er
meint, die höhere induſtrielle Produktion, die eigentliche Verfeinerungs—
induſtrie werde, wenigſtens regelmäßig, in den Großſtädten ſich konzentrieren.
Un will ſcheinen, daß, enn hier überhaupt Ausnahmen möglich ſind,
leſe Ausnahmen ſich auch vervielfältigen können Warum ſoll 8 andern
nicht möglich ſein, was ru möglich war, der große Werkſtätten nach
einhauſen verlegen konnte?

Mußten wir, bei aller Achtung vor dem Idealismus der Boden⸗
reformer, manchen Übertreibungen Und begründeten Hoffnungen auch
der neueren Bodenreformer ritiſch egegnen, ſo reu eS uns ſo mehr,
zUm auf die großen Verdienſte hinweiſen önnen, die
Bodenreformer, insbeſondere Damaſchke, neuerdings durch ihre Propaganda
für Schaffung bon Kriegerheimſtätten ſich erworben aben CS iſt
dies mn der Tat eine volkswirtſchaftlich ertbolle und Ugleich echt
vaterländiſche Idee Unſere berdienten Krieger bzw deren Hinterbliebene
durch Ausſtattung mit beſcheidenem Grundbeſitze bodenſtändig machen
Der tatkr  ige und zur Förderung der Wohlfahrt des Volkes ereite
Wiener d hat dieſen edanten ogleich ſeiner Ausführung nahe⸗
gebracht. Auch die Vierte Oſterreichiſche Wohnungskonferenz (Februar
ſtellte ähnliche Forderungen auf, wie ſie in dem Beſchluſſe des Wiener
Stadtrates vom obember 101 zum Ausdruck gelangt Schaf⸗
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fung eines Anſiedlungsfonds, Errichtung bon ſtaatlichen eimſtättenämtern,
Steuer⸗ und Gebührenbefreiung, Erwerb der Anweſen durch Kauf oder
als Rentengut, Bevorzugung kinderreicher Familien. Hoffentlich nde leſe
ſo wichtige rage nicht nUuLr in Wien Uund ünchen, ondern überall die
ihr gebührende eachtung und wirkſame Vertretung. Gelingt e8 im
eu  en weithin die lebe zur wiederzuerwecken, ſo kann
dies nicht ohne günſtige Rückwirkung bleiben; insbeſondere ird 68 zur
Milderung ſo mancher bisher chroffen Gegenſätze N unſerem Volksleben
beitragen

Der verdienſtvollen Schrift Brauers aber wünſchen wir den Erfolg,
den ihr eißiger Verfaſſer allein rſtre daß nämlich die eutſche rbeiter⸗
ſchaft, was richtig iſt m den Beſtrebungen der Bodenreformer, ſich eigen
mache. Das iſt in Oſterreich eitens der chriſtlichen Arbeiterpartei ereits
ge Ihr gilt eine geſunde Bodenreform zwar nicht als 77  e  10
öſung der ſozialen rage, aber als ein bedeutſames ittel zur Hebung
der Untern Vo

ſchi

en in ſittlicher, geſundheitlicher und wir  aftlicher
Beziehung.

Heinrich Peſch


